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Nachstehend die für das Carrosseriegewerbe relevanten Ziffern: 
 
Erläuterungen der Wettbewerbskommission zur Bekannt-
machung über die wettbewerbsrechtliche Behandlung von 
vertikalen Abreden im Kraftfahrzeughandel 
  
Die Wettbewerbskommission (nachfolgend: Weko) hat am 21. Oktober 2002 die Bekanntma-
chung über die wettbewerbsrechtliche Behandlung von vertikalen Abreden im Kraftfahrzeug-
handel (nachfolgend: Bekanntmachung) erlassen. Diese ist seit 1. November 2002 in Kraft 
und nimmt Bezug auf die Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 (ABl 2002 L 203/30).  
Am 27. Mai 2010 hat die Europäische Kommission mit der Verordnung (EU) Nr. 461/2010 
(ABl 2010 L 129/52) und ergänzenden Leitleinen einen neuen wettbewerbsrechtlichen Rah-
men für die Automobilbranche angenommen. Demnach gelten für den Vertrieb von Neufahr-
zeugen nach einer Übergangsfrist bis zum 31. Mai 2013, in der die bisherige KFZ-GVO wei-
terhin Anwendung findet, die Bestimmungen der allgemeinen Gruppenfreistellungsverord-
nung für vertikale Abreden (Verordnung (EU) 330/2010; ABl 2010 L 102/1). Für die Märkte 
für Instandsetzungs- und Wartungsdienstleistungen sowie den Vertrieb von Ersatzteilen 
kommen per 1. Juni 2010 die spezifischen Bestimmungen der neuen KFZ-GVO zur Anwen-
dung.  

In breitem Konsens mit den Vertretern der Automobilbranche hat die Weko entschieden, die 
Bekanntmachung zunächst unverändert beizubehalten. Im Hinblick auf die Änderungen auf 
europäischer Ebene ab Juni 2013 wird die Weko rechtzeitig unter Einbindung der Marktteil-
nehmer befinden, wie die Bekanntmachung ab diesem Datum weiterzuführen ist. 

In vorliegendem Dokument erläutert die Weko die wichtigsten Grundsätze, die im Rahmen 
der Umsetzung der Bekanntmachung zur Anwendung kommen. Diese Version trägt der Pra-
xiserfahrung der Weko der letzten Jahre bei der Beurteilung vertikaler Abreden im Kraftfahr-
zeughandel und dem neuen rechtlichen Rahmen auf europäischer Ebene ab 1. Juni 2010 
Rechnung. 

Bei der Umsetzung der Bekanntmachung berücksichtigt die Weko die Entwicklungen auf eu-
ropäischer Ebene in der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 und der Verord-
nung (EU) Nr. 461/2010 und zielt auf eine grösstmögliche Übereinstimmung mit der durch 
die Europäische Kommission entwickelten Praxis ab.  
 
 
Ziffer 5 lit. c: Gewährleistung, unentgeltlicher Kundendienst, Rückrufaktionen  
 
Die Bekanntmachung bezweckt der Abschottung des schweizerischen Marktes für den Kraft-
fahrzeughandel entgegenzuwirken. Ungeachtet des Ortes des Kaufs eines Kraftfahrzeugs im 
Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz haben die zugelassenen Werkstätten die 
Verpflichtung, alle Kraftfahrzeuge der betreffenden Marke zu reparieren, die Garantien zu 
gewähren, die kostenlose Wartung und sämtliche Arbeiten im Rahmen von Rückrufaktionen 
durchzuführen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob das Kraftfahrzeug bei einem zugelassenen 
Händler, durch einen bevollmächtigten Vermittler oder bei einem unabhängigen Wiederver-
käufer gekauft wurde.  

Die Garantien, welche von den Kraftfahrzeuglieferanten an dem Ort gewährt werden, wo das 
neue Kraftfahrzeug verkauft wird (sog. Hersteller- oder Werksgarantien), müssen unter den-
selben Bedingungen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz Gültig-
keit haben. Davon zu unterscheiden sind vom Verkäufer vertraglich zugesicherte Leistungen 
(sog. Gewährleistungen), die gegenüber diesem geltend zu machen sind.  
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Sofern sich Ansprüche aus der Garantie ergeben, sind diese auf zivilrechtlichem Weg durch-
setzbar. Auch die Frage, ob im Einzelfall ein Garantieanspruch oder ein sachlicher Grund zur 
Verweigerung der Garantieleistung besteht, ist grundsätzlich von einem Zivilrichter zu beur-
teilen. Die Weko prüft hingegen, ob Anhaltspunkte vorliegen, dass ein Kraftfahrzeugimpor-
teur bzw. seine zugelassenen Händler/Werkstätten Parallel- und Direktimporte allenfalls 
durch die Verweigerung von Leistungen aus der Werksgarantie wiederholt behindern.  

Die Garantie verfällt nicht, wenn ein Endverbraucher sein Kraftfahrzeug durch eine 
unabhängige Werkstatt während der Dauer der Garantie des Kraftfahrzeuglieferanten 
reparieren oder unterhalten lässt (einschließlich der Reparaturen aufgrund eines Unfalles), 
es sei denn, die entsprechenden Arbeiten seien fehlerhaft durchgeführt worden.  

Ein Endverbraucher ist somit nicht verpflichtet, sein Kraftfahrzeug während der 
Garantiedauer ausschliesslich innerhalb des Netzes zugelassener Werkstätten unterhalten 
oder reparieren zu lassen. 
  
 
Ziffer 6: Zugelassene Werkstätten  
 
Die Kraftfahrzeuglieferanten müssen ihr Netz zugelassener Werkstätten gestützt auf ein se-
lektives Vertriebssystem organisieren, welches ausschliesslich auf qualitativen Kriterien be-
ruht.  

Dies hat zur Folge, dass all jene Werkstätten, welche in der Lage sind, die entsprechenden 
Kriterien zu erfüllen, als zugelassene Werkstatt ins Werkstattnetz aufgenommen werden 
müssen (Kontrahierungszwang). Dies umfasst insbesondere die zugelassenen Händler, de-
ren Vertrag aufgelöst wurde, die aber weiterhin als zugelassene Werkstatt tätig sein wollen. 
Kraftfahrzeuglieferanten sind vor Abschluss eines entsprechenden Werkstattvertrags befugt 
zu überprüfen, ob die Bewerber die vorgegebenen Kriterien erfüllen.  

Die Kraftfahrzeuglieferanten sind in der Wahl und der Festlegung der durch die Bewerber zu 
erfüllenden qualitativen Kriterien grundsätzlich frei. Sie können unter anderem fordern, dass 
die zugelassenen Werkstätten in der Lage sind, Reparatur- oder Wartungsarbeiten von einer 
bestimmten Qualität und innerhalb fest definierter Fristen ausführen zu können.  

Die Kriterien der Kraftfahrzeuglieferanten werden sich auf die Eignung der zugelassenen 
Werkstätten beziehen, die Garantien zu gewähren, die kostenlose Wartung durchzuführen 
und sich an Rückrufaktionen der Kraftfahrzeuge der entsprechenden Marke zu beteiligen, die 
im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz verkauft wurden.  

Bestimmte qualitative Anforderungen tragen indirekt dazu bei, die Anzahl der Bewerber zu 
begrenzen. Die Kraftfahrzeuglieferanten können allerdings die Anzahl der zugelassenen 
Werkstätten nicht derart begrenzen, wie dies im Bereich des Verkaufs der Fall ist. Somit dür-
fen die entsprechenden qualitativen Kriterien nicht über das hinausgehen, was eine sachge-
mässe Ausführung der Reparatur- und Wartungsarbeiten erfordert.  

Die Kraftfahrzeuglieferanten haben die Verpflichtung, identische qualitative Kriterien zu 
statuieren und auf dieselbe Art und Weise auf alle Werkstätten anzuwenden (Bewerber oder 
bereits zugelassene Werkstätten), die sich in einer ähnlichen Lage befinden (Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung). Aus wirtschaftlichen Gründen (Aktivitätszone, Art von Kundschaft) 
können differenzierte Kriterien festgesetzt werden. Hierbei gilt jedoch, dass innerhalb jeder 
dieser Kategorien der Grundsatz der Nichtdiskriminierung ebenfalls Anwendung findet.  

Andererseits müssen dieselben Kriterien sowohl auf zugelassene Werkstätten, die zugleich 
zugelassene Händler neuer Kraftfahrzeuge der entsprechenden Marke sind, als auch auf 
jene, die nicht zugelassene Händler der entsprechenden Marke sind, angewandt werden.  
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Den Interessenten (Händler, Werkstatt) muss es möglich sein, die von ihnen zu 
erfüllenden Anforderungen in Erfahrung zu bringen. Nur so ist es diesen möglich, die 
geforderten Voraussetzungen tatsächlich zu erfüllen.  
Eine Werkstatt kann zugelassene Werkstatt mehrerer Marken werden, wenn diese in der La-
ge ist, sämtliche der entsprechenden qualitativen Kriterien zu erfüllen. Die unter dieser Ziffer 
erwähnten Grundsätze finden ebenfalls Anwendung, wenn der Kraftfahrzeuglieferant ein 
Netz zugelassener Karosseriewerkstätten errichtet hat.  
 
 
Ziffer 8: Ersatzteile  
 
Falls die Kraftfahrzeuglieferanten ein Netz zugelassener Originalersatzteilhändler errichten 
möchten, dann müssen sie dieses Netz zugelassener Originalersatzteilhändler gestützt auf 
ein selektives Vertriebssystem organisieren, welches ausschliesslich auf qualitativen Krite-
rien beruht. Dies hat zur Folge, dass all jene Originalersatzteilhändler, welche in der Lage 
sind, die entsprechenden Kriterien zu erfüllen, als zugelassene Originalersatzteilhändler ins 
Originalersatzteilhändlernetz aufgenommen werden müssen (Kontrahierungszwang). 
  
 
Ziffer 15 lit. c, d und e: Ersatzteilhandel  
 
Den Kraftfahrzeuglieferanten ist es untersagt, die Möglichkeiten der Belieferung mit 
Ersatzteilen einzuschränken. Eine unabhängige Werkstatt darf Ersatzteile bei 
zugelassenen Werkstätten beziehen, um sie für Reparaturen und Unterhaltsarbeiten zu 
verwenden. Eine zugelassene oder unabhängige Werkstatt darf Originalersatzteile 
oder qualitativ gleichwertige Ersatzteile bei Dritten (Ersatzteilhersteller) direkt im 
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz beschaffen und diese für 
Reparaturen oder den Unterhalt von Kraftfahrzeugen benutzen.  
 
 
Ziffer 15 lit. f: Zugang zu technischen Informationen  
 
Den unabhängigen Marktbeteiligten ist der Zugang zu denselben technischen 
Informationen, Aus- und Weiterbildungen, Werkzeugen und Ausrüstungen wie 
zugelassenen Werkstätten zu gewähren. Es handelt sich dabei um sämtliche 
notwendigen Informationen, wie insbesondere Software, Fehlercodes und weitere 
Parameter, die zur Ausführung von Reparatur- und Unterhaltsarbeiten und für darüber 
hinausgehende von den Kraftfahrzeuglieferanten als notwendig erachtete 
Massnahmen in diesem Rahmen erforderlich sind.  
Der Zugang muss diskriminierungsfrei und ohne Verzug gewährt werden. Der Zugang 
hat in gleichberechtigter Art und Weise sowie in einer den Anforderungen der 
unabhängigen Marktbeteiligten entsprechenden Form zu erfolgen. Die Informationen 
müssen den unabhängigen Marktbeteiligten gleich wie den Vertragswerkstätten 
ungebündelt und zu dem Gebrauch angemessenen Kosten zur Verfügung gestellt 
werden. 
Als unabhängige Marktbeteiligte sind insbesondere unabhängige Werkstätten, 
Ersatzteilehersteller, Herausgeber von technischen Informationen, Pannenhilfsdienste 
und sonstige Serviceanbieter im Rahmen von Instandsetzung und Wartung zu 
verstehen.  


